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gerufen werd en, um ihnen „die Richtigkeit der gebotenen Ausführungen
3 erweiſen und auf Einwände 3u antworten“ (auf S 3
Angebot) bare eS VI Vermeidung langwieriger Auseinanderſetzungen
empfehlenswert, ſich mit deren wiſſenſchaftlichen Darlegungen noch ein-
gehender ertrau machen.

Valkenburg (Ignatiuskolleg), Holland (L.) Fr Hürth 9
Das neue Nirchenrecht Zuſammenſtellung der wichtigſten Neu⸗—

beſtimmungen. Zugleich eine Ergänzung 3u Heiner „Katholiſches
Kirchenrecht“ (6 Aufl.) Von Bertran Kurtſchei
80 168 Paderborn 1919, höningh. 720⁰

Verhältnismäßig pät erſchien zu Heiners Kirchenrech ein Ergänzungs—
heft Dafür iſt e8 IMm beſſer und ausführlicher gediehen. Nur die Anord
lung des Stoffes erinnert an Heiners Werk. Sonſt iſt die Schrift eine voll
ſtändig ſelbſtändige Darſtellung des kanoniſchen Rechtes und auch für
ſich allein als Lehrbehe verwendbar. Die isher erſchienenen authentiſchen
Erklärungen ind verwertet Der relativ hohe Preis dürfte die Verbreitung
des empfehlenswerten Buches etwas

raz Pahi Johann Haring.
5) Das kirchliche Sachenrecht nach dem X uris CAII 101¹ (drittes
UV Kurz dargeſtellt von Dr nton Perathoner, III  Arüditor der
römiſchen bt 80 (IV 187 Brixen Eger. K 7.—

Urzer Zeit der dritte Teil, das kir  1  E Sachenrecht, efolgt Die Anlage
Den zwei erſten Bändchen (Einführung und Geri

sweſen) iſt V

iſt die gleiche geblieben Der Autor will in kurzer, klarer Darſtellung die
Kenntnis des Rechtes vornehmlich dem Klerus vermitteln. Hiebei
verden vie im odex auch hier gewiſſe allgemeine kanoniſtiſche Begriffe
beim Leſer vorausgeſetzt. Derart will das erk kein Lehrbuch für den erſten
kanoniſtiſchen Unterricht ſein. Wie in den früheren Bändchen chließt der
Autor auch hier ſich mögli den Kodex Zur Behandlung gelangen:
Die ehre von den Sakramenten und Sakramentalien, von den heiligen
Orten und Zeiten, vo  2 kirchlichen Lehramt, von den Benefizien und
kirchlichen Vermögensrecht. Die bisher erſchienenen authentiſchen Erklärun
gen wurden gehörigen Orts verwerte Wir wünſchen Perathoners er
die weiteſte Verbreitung, beſonders bei allen jenen, die nicht durch die Lektüre
des odex elbſ ſen vollenſich in das neue Recht einführen la

Graz Vo  hann Haring.
6) Das Strafrecht des C Juris Canonici. Von Dr Eduard Ich

mann, Ni n München 248) Paderborn 1920, Fer⸗
dinand öning 7.20 (und 2  —0 Teuerungszuſchlag

Der aus anderen Veröffentlichungen rühmlichſt bekannte Verfaſſer
des vorliegenden beſcheidet wie ETL im Vorwort agt, „mit der
Ufgabe, einen erſten lehrbuchartigen Behelf für Hörer und Dozenten de
kirchlichen Strafre bieten“. Rezenſent iſt der Anſicht, daß das eL
mehr Als ein „Behelf“ iſt; EeS iſt eine Fundgrube ür alle, die ich für da
kir  1  E en Im allgemein und für das kirchliche Afre uim eſon
deren intereſſieren.

Einleiten bis 26) beſpri Eichmann den Begriff (im Ubjek
tiven und objektiven Sinne) und die Begründung des kirchlichen Strafrechtes,
ferner die Quellen des geltenden Strafre und die ſtrafrechtliche Literatur.
Daran chließt ſich 27 bis 241) eine ausführliche, wiſſenſchaftlich
haltene, aber immerhin et verſtändliche Erklärung des mit „De delictis *

t poenis  * überſchriebenen ünften des OOdex juris canonici. Cl
befolgt der Verfaſſer ziemlich die Stoffanordnung, vie ſie um Kodex
ſe angegeben iſt, beleuchtet das Geſagte Ure eiſpiele un

0
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Verweiſungen auf andere Teile und Stellen des Geſetzbuches und hebtauch vielfach die Quellen des bisherigen Rechtes hervor, ohne aber eine
weitausgreifende kir  1  E Rechtsgeſchichte bieten 3 wollen Auch bürger⸗iche Geſetzbuch für das Deutſche Reich und für Oeſterreich itgeh ende
Berückſichtigung, 10 ſogar die eutſche Reichsverfaſſung vom 11 Auguſt1919 ird In den „Ergänzungen und Berichtigungen“ heran—Dadurch gewinnt das Buch einen ganz beſonderen praktiſchen Wert
Ein reichhaltiges Sachregiſter ermöglicht Ls dem eſer, ich über Einzelfragen El U brientieren.

35, Anm 3, wird geſagt: „Die Exkommunikation kann Über erne
Verbandsperſon nicht verhängt werden Hier wäre, um Mißverſtändniſſenvorzubeugen, auf 88 verweiſen, wo can. 2255, 2. richtig erwahn
wird, daß, wenn über eine Verbandsperſon (moraliſche rſcha eine
Exkommunikation ausgeſprochen wird, nicht die Verbandsperſon als E,ſondern die einzelnen Delikt beteiligten Korporationsmitglieder Exkommuniziert ſind. heißt eS „5ν Censura nemini reservata kann jederapprobierte Beichtvater PTO fOro intern0o und EX:tern0o abſolvieren.“ Richtigerſoll E auten: vn den nicht reſervierten Zenſuren kann 1 foro Sacramen-
Ali jeder Beichtvater, Cxtra forum sacramentale aber jener abſolvieren,
der In fOro ERX:terno über den Schuldigen die Jurisdiktion hat (an 2253,Auch 8 iſt die gleiche Sache nicht gunz lar dargeſtellt. S. 83
wird geſagt, daß die Reſervation einer Zenſur latae sententiae durch den
Biſchof Ur lokal, innerhalb der Diözeſe, Ui über ſie hinaus, wirke II
Hier wäre vohl 3u unterſcheiden wiſchen forum internum und forum EX‚=
térnum. A5 der Pönitent einer fremden Diözeſe PTO foro interno die
Losſprechung erlangen kann, Ooncedo: PTO fOro eéxterno, HegoO, 80 die Zenſurilluſoriſch wäre, der Schuldige in jeder remden Diözeſe IN f0ro
terno ohneweiters Abſolvier werden könnte vgl des Rezenſenten Hrift„Kirchliches Gerichtsweſen und lirchliches Strafre  1 S 100 Da übrigens
der Sinn des CAaII 2247, 2, nicht klar ſt, dürfte v eine authentiſcheErklärung 3 gewärtigen ſein. 143 wird behauptet, da  8  5 der erkaufechter Reliquien akrileg nach CalI. 2325 ei, vas jedo Rezenſent bezweifeMit der Deutung des Can 2339 (Anordnung oder Erzwingung des kirch
en Begräbniſſes, 159) wird wohl nicht jedermann einverſtanden ſein;Rezenſent ſelbſt iſt der Anſicht, daß die Worte aliosve Sive eXCOmmunicatos
V ClI.
Sive interdietos COontra praescriptum Call. 1240, 1* ſich auf a übrigen

40, 1, genannten Perſonen beziehen, ſo daß überſetzen wäre:
„oder andere, die nach Call 1, de  S kirchlichen Begräbniſſes vérluſtigſind.“ Hätte der Geſetzgeber die In CalIl 1240 1, Unter N. (Freimdurer)und II. bis 6 genannten Perſonen (freiwillige Selbſtmörder, die uim Duell
Gefallenen, jene, welche die Verbrennung ihrer el angeordnet haben,öffentliche und bekannte Sünder) ausnehmen wollen, ſo hätte EL dies eigenserwähnen müſſen Wenn un CII. 2339 nur einzelne Gruppen enannt werden,
⁰ geſchieht dies Nur beiſpielsweiſe; durch das aliosve Sive CXSCOmmunicçato.
Sive interdietos werden dann die übrigen Im Call. 1240, , genanntenPerſonen einbezogen. Uebrigens ind die Freimaurer und Duellanten 10
exkommuniziert; das Wort „interdictos“ braucht nicht im engen Sinne
mit dem Interdikt Belegte) 3 werden, ondern kann einfach
alle jene bezeichnen, enen nach Can 1240, 1, das kirchliche Begräbyis Iverweigern ſt. Zu 162 (Verletzung de privilegium foOri), ſii EeS heißt„bei der R  *  Kota die 12) Rotarichter“ iſt 3 bemerken, daß der Kodex die
Zahl der Richter (Auditoren) nicht Eſtimm vgl Cal 1598, „Sacra
Rota quae est tribunal collegiale cConstans certo Auditorum numero.“
Pius in der Konſtitution „Sapienti consiho“ vom Juni 1908
die Zahl der Auditoren allerdings auf feſt; hiezu kamen (1909) noch der
öſterreichiſch⸗ungariſche Und (1919) der pan  —  che Auditor, beide nicht
vom Vatikan, 2 bon den betreffenden Regierungen De und
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—  nach päpſtlicher B eſtätigunn beſoldet werden 178 fehlt die Watiitertente 2 NI  R
um Zitat 22

＋ 9 Auguſt 1890). Ob die Stüdentenmenſur nach gengen
wärtigem Rechte unter den Duellbegriff fã dürfte b noch nicht aus
gemachte Sache ſein. Bielleicht kommt auch in dieſer Beziehung eine authen⸗
9e Erklärung

Dieſe Ausſtellungen beeinfluſſen keineswegs den Wert des Buches,
der hauptſächlich darin beſteht, daß EL dem Siudierenden das Verſtändnis
der kirchlichen Strafgeſetze weſentlich erleichtert. Der Verfaſſer hat alſo ſeinen
Zweck 0 völli erreicht. Das Werk ſt Ern Lehrbuch Im beſten Sinne des
Ortes Ind ann daher den Hörern owohl als auch den Dozenten des irch
en Strafgeſetzes nicht genug empfohlen verden

Wolkenſtein (Südtirol) Dr Anton Perathoner.
7 Die Abſolutions⸗ und Dispensvollmachten der Seelſorger und Beicht⸗

väter nach dem Codex Juris GCanonici für die ſeelſorgliche Praxis
zuſammengeſtellt und Arz erläutert von Emil Seiter 8 SP

Teil Die Abſolutionsvollmachten. LTeil Die Dispens⸗
vollmach ten. (90 333—0 Knechtſteden 19— 2 —  —( und Verlag des
Miſſionshauſes. M. —1 225 und 1.50

Die leine, aber ehr ſorgfältige und exakte Arbeit iſt gedacht al  . Lern  ·
Uch für Theologieſtudierende, als Hi  mitte bei Vorbereitung 1 Pfarr⸗
konkurs⸗ und Jurisdiktionsprüfungen, als Nachſchlagebuch für Beichtväter.
und Seelſorger Für leſe ſie vortre Bei größter Knappheit5
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nuch päpſtlicher Beſtätigung) beſoldet werden. 8. 178 fehlt die Anmeniune 2

zum Zitat (S. C. G. 9. Auguſt 1890). Ob die Studentenmenſur nach gezen⸗

wärtigem Rechte unter den Duellbegriff fällt, dürfte wohl noch nicht aus⸗

gemachte Sache ſein. Vielleicht kommt auch in dieſer Beziehung eine authen⸗

tiſche Erklärung.

Dieſe Ausſtellungen beeinfluſſen keineswegs den Wert des Buches,

der hauptſächlich darin beſteht, daß er dem Studierenden das Verſtändnis

der kirchlichen Strafgeſetze weſentlich erleichtert. Der Verfaſſer hat alſo ſeinen

Zweck wohl völlig erreicht. Das Werk iſt ein Lehrbuch im beſten Sinne des

Wortes und kann daher den Hörern ſowohl als auch den Dozenten des kirch⸗

lichen Strafgeſetzes nicht genug empfohlen werden.

Wolkenſtein (Südtirol).

Dr An

nton Perathoner—

7) Die Abſolutions⸗ und Dispensvollmachten der Seelſorger und Beicht⸗

väter nach dem Codex Juris Canonici für die ſeelſorgliche Praxis

zuſammengeſtellt und kurz erläutert von P. Emil Seiter C. 8. Sp.

1. Teil: Die Abſolutionsvollmachten. 2. Teil. Die Dispeys⸗

vollmachten. (90 u. 3*.) Knechtſteden 1910, Druͤck und Verlag des

Miſſionshauſes. M. 1.25 und 1.50.

Die kleine, aber ſehr ſorgfältige und exakte Arbeit iſt gedacht als Lern⸗

buch für Theologieſtudierende, als Hilfsmittel bei Vorbereitung zu Pfarr⸗

konkurs⸗ und Jurisdiktionsprüfungen, als Nachſchlagebuch für Beichtväter

und Soelſorger. Für dieſe Zwecke iſt ſie vortrefflich. Bei größter Knappheit

und Ueberſichtlichkeit iſt durchwegs Vollſtändigkeit und unanfechtbare Schärfe

2

des Ausdruckes erreicht. Namentlich Prüfungskan

didaten werden für dieſen

geradezu idealen Studienbehelf dankbar ſein.

Linz.

Prof. Dr W. Groſam.

8) De Conkerenda Absolutione Sacramentali, juxta Canonem 886

(Codicis Juris Canoniei, seripsit Franciscus Ter Haar C. 88. R.

Romae Desclée et socii editores 1919. pag. 68.

Der genannte Kanon lautet: Si conkessarius dubitare nequeat de

poenitentis dispositionibus et hic absolutionem petat, absolutio nec dene-

ganda nec differenda ést. Nach ſeinem Wortlaut ſcheint dieſer Kanon im

Widerſpruch zu ſtehen mit der bisherigen faſt allgemeinen Lehre und Praxis,

dem Pönitenten, der zwar vermöge ſeiner Dispoſition gültig abſolviert

werden könnte, dennoch die Abſolution auf kurze Zeit aufzuſchieben, weun

ein ſolcher Auſſchub vom Beichtvater für heilſam erachtet wird. Der Autor

ſucht den Beweis zu erbringen, daß dieſer Widerſpruch nur ein ſcheinbarer

iſt und daß nach der Beſtimmung des Kodex (Can. 6, 4): In dubio, num

aliquod canonum praescriptum cum veteri jure discrepet, a veteri jure

non est recedendum — die bisherige Praxis beibehalten werden kann und

ſoll. Zu dieſem Ende beweiſt der Autor durch Anführung vieler Zeugniſſe,

daß die Theologen ſeit dem 16. Jahrhundert faſt einſtimmig lehrten, daß

der Beichtvater, der nach dem Willen Chriſti nicht bloß Richter, ſondern

auch Seelenarzt iſt, auch dem gut disponierten Pönitenten die Abſolution

aufſchieben könne, wenn er dies ſeinem Seelenheil förderlich erachte, zum

Beiſpiel damit er die Häßlichkeit der Sünde beſſer erkenne, in Zukunft eif⸗

riger bete, entſchiedener kämpfe und die Gelegenheit zur Sünde ſorgfäl⸗

tiger meide; kurz, damit der vorhandene gute Wille gekräftigt und die Beſ.

ſerung beharrlicher werde. Der Pönitent, der gut disponiert iſt, habe zwar

ein Recht auf die Abſolution, aber kein Recht, dieſelbe ſofort zu empfangen.

Die vollkommene Dispoſition fordere, daß er ſich dem Urteil des Beicht⸗

vaters auch in dieſem Punkte demütig unterwerfe. Seine Einwilligung in

dieſen Aufſchub ſei nicht notwendig; nur im Falle, daß dieſer Aufſchub dem

3

Pönitenten zum Schaden gereichte — wenn er

0

B. dadurch den Sakra⸗
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ichkeit iſt durchwegs Vollſtändigkeit und unanfechtbare Schärfe
des Ausdruckes erreicht. Namentlich Prüfungskandidaten werden für dieſengeradezu idealen Studienbehelf dankbar ſein.

Linz Prof Dr W. Groſam.
8) De Conferenda Absolutione Sacramentali. juxta Canonem 886

G0dieis Juris Canonici, Scripsit Franeéeiseus Per HAar . 88Romae Desclée 6 80611 ditores 1919 PaS 68
Der genannte KHanon lautet 81 Confessarius dubitare nequeat de

poenitentis dispositionibus 1 hie absolutionem petat, absolutio 1660 dene-
ganda différenda Est ach ſeinem Wortlaut ſcheint dieſer Kanon im
Widerſpruch 3u ſtehen mit der bisherigen faſt allgemeinen und Praxis,
dem Pönitenten, der zwar ermöge ſeiner Dispoſition gültig abſolviert
werden önnte, dennoch die Abſolution auf Urze Zeit aufzuſchieben, veunn
ein olcher Aufſchub vonlt Beichtvater für heilſam erachtet wird Der Autor
I. den Beweis u erbringen, daß dieſer Widerſpru ein ſcheinbarer
ſt und daß nach der Beſtimmung des odex Can. 6. 40½ In dubio, III
aliguod Canomun praeseriptum Veteri jure discrepet, Veteri. jure
101I eSt recCedendum die bisherige Praxis beibehalten werden kann Und
Oll Zu dieſem Ende beweiſt der Autor Uurch rung vieler Zeugniſſe,
daß die Theologen ſeit dem 16 Jahrhundert faſt einſtimmig lehrten, daß
der Beichtvater, der näach dem Willen Chriſti nicht bloß Richter, ſondern
auch Seelenarzt ſt, auch em gut disponierten Pönitenten die Abſolution
aufſchieben k6  , EL dies ſeinem Seelenheil förderlich erachte, zum
Beiſpiel amit PTI die Häßlichkeit der Sünde beſſer erkenne, in Zukunft eif
riger bete, entſchiedener kämpfe und die Gelegenheit zur Sünde orgfäl
tiger meide; Urz, damit der vorhandene gute Wille gekräftigt und die Beſ
ſerung beharrlicher Der Pönitent, der gut disponiert iſt, habe
ein Recht auf die Abſolution, aber —  Er Recht ieſelbe ſofor 3u empfangen.
Die vollkommene Dispoſition fordere, daß ſich dem Urteil des Beicht
balt auch V dieſem Punkte demütig unterwerfe. Seine Einwilligung V
dieſen Aufſchub ſei nicht notwendig; im Falle, daß dieſer Aufſchub dem
önitenten zum Schaden gereichte wenn B dadurch den Sakra
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